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Gefördert werden:

  �Einbau von Fenstern, Fenstertüren und Fach�ächenfenstern 
mit Wärmeschutzverglasung, jedoch nur in Verbindung mit 
der Dämmung aller Außenwände im gesamten Gebäudebe-
stand. Sollte die vorhandene Außenwand bereits nachweis-
bar einen U-Wert von kleiner gleich 0,6 W/m2K aufweisen, 
ist auch eine Förderung ohne Dämmung aller Außenwände-
möglich.

  �Einbau von Hauseingangstüren mit Wärmeschutzverglasung. 

Voraussetzung für die Förde-
rung ist, dass für das Gebäu-
de an/in dem die Maßnahme 
durchgeführt werden soll, 
vor dem 1.1.1995 der Bau-
antrag gestellt oder die 
Bauanzeige erstattet wurde. 
Wohn�ächenerweiterungen 
(z. B. Anbauten) sind auch 
nach diesem Termin förder -
fähig, wenn die Erweiterung 
der Wohn�äche nicht mehr 
als 20 % der bisherigen 
Wohn�äche beträgt.

Was wird nicht gefördert?
 
  �Gebäude, für die nach dem 1.1.1995 der Bauantrag gestellt 
oder Bauanzeige erstattet wurde

  �Wintergärten
  ��Ferien- und Wochenendhäuser

Wer wird gefördert?

Privatpersonen, die Eigentümer des Gebäudes sind.

WAS wIRD gEFÖRDERT?
WELCHE MINDESTANFORDER- 
UNgEN SIND ZU BEACHTEN? WIE wIRD gEFÖRDERT?

Maßnahme Wärmeleitfähig-
keit in [W/mK]

Erneuerung der Fenster, Fenstertüren,
Dach�ächenfenster mit Wärmeschutzver -
glasung

1,10

Hauseingangstüren 1,40

Zuschuss je qm Maßnahme

15,00 Euro Erneuerung von Fenstern, Fenstertü-
ren, Dach�ächenfenster mit Wärme-
schutzverglasung

50,00 Euro Hauseingangstüren

Die Fördersätze können auf das 1,5-fache erhöht  werden, wenn 
die Maßnahmen zu einer Senkung des Jahres-Heizwärme-  
bedarfs um mindestens 50  % gegenüber dem Ist-Zustand füh-
ren. Als Nachweis dient die Erstellung eines Vor-Ort-Energie-
gutachtens (Energieausweis auf Basis des Energiebedarfs vor 
und nach Umsetzung der Maßnahme gemäß aktuell gültiger 
EnEV mit Berechnungsnachweisen zur Reduzierung des Jahres-
Heizwärmebedarfs durch einen Sachverständigen).

Zusätzlich zu der Förderung nach Klima Plus Saar ist evtl. eine 
ergänzende Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) möglich.

Max. 100.000 Euro je Gebäude (Gesamtförderung nach 
Klima Plus Saar).
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